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Gemeinde Gründau
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2011

A K T I V S E I T E P A S S I V S E I T E
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

EUR EUR EUR EUR

1. ANLAGEVERMÖGEN

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte 67.313,24 62.479,59
1.1.2 geleistete Investitionszuschüsse und Zuweisungen 980.880,63 1.005.746,03

1.048.193,87 1.068.225,62

1.2 Sachanlagen
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 17.325.870,60 17.609.467,42
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 15.684.086,97 16.119.355,02
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 32.712.405,97 33.208.963,86
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 237.984,22 255.143,92
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.372.608,80 1.177.197,24
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.222.013,83 1.859.353,21

69.554.970,39 70.229.480,67

1.3 Finanzanlagen
1.3.1 Beteiligungen 4.104.139,17 4.104.139,17
1.3.2 Ausleihungen gegenüber Beteiligungen 63.279,25 79.099,25
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens 16.939.998,63 16.934.716,27
1.3.4 Sonstige Ausleihungen 4.214.319,16 4.229.576,64

25.321.736,21 25.347.531,33

95.924.900,47 96.645.237,62

2. UMLAUFVERMÖGEN

2.1 Vorräte 128.662,10 94.908,61

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.1.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen,

investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen
1.395.605,38 1.175.963,62

2.1.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 872.935,34 511.707,44
2.1.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 726.762,84 249.021,66
2.1.4 Forderungen gegenüber Beteiligungen und Sonderrechnungen 28.404,39 269.785,29
2.1.5 Sonstige Vermögensgegenstände 212.936,00 157.399,02

3.236.643,95 2.363.877,03

2.2 Flüssige Mittel 17.237.091,00 16.234.409,39

20.602.397,05 18.693.195,03

3. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 25.750,24 26.982,85

1. EIGENKAPITAL

1.1 Netto-Position 56.136.396,12 83.827.342,31

1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren 25.993.313,46 0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren 759.736,73 0,00
1.2.3 Sonderrücklagen 1.240.175,48 843.152,13

27.993.225,67 843.152,13
1.3 Ergebnisverwendung/Jahresergebnis

1.3.1 Ordentliches Ergebnis aus Vorjahren 0,00 -870.819,57
1.3.2 Außerordentlicher Ergebnis aus Vorjahren 0,00 426.375,27

Ergebnisvortrag 0,00 -444.444,30

1.3.3 Ordentlicher Jahresfehlbetrag -1.025.725,56 -680.355,06
1.3.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss 328.478,76 333.361,46

Jahresergebnis -697.246,80 -346.993,60

83.432.374,99 83.879.056,54

2. SONDERPOSTEN

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und
Investitionsbeiträge
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 10.858.891,66 10.593.523,88
2.1.2 Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich 64.123,04 26.777,26
2.1.3 Investitionsbeiträge 6.008.098,07 5.636.914,34

16.931.112,77 16.257.215,48

3. RÜCKSTELLUNGEN

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 3.865.145,00 3.714.053,00
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse 9.595.279,81 8.917.885,39
3.3 Sonstige Rückstellungen 87.900,00 167.900,00

13.548.324,81 12.799.838,39

4. VERBINDLICHKEITEN

4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
4.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 200.768,00 225.864,00

davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 25.096,00 EUR
4.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern 1.127.092,45 1.089.414,23

davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 65.102,59 EUR

1.327.860,45 1.315.278,23

4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und
Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen

77.480,12 133.697,47

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 651.751,11 328.149,75
davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 651.751,11 EUR

4.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 10.760,17 10.794,17
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten 197.021,88 178.846,85

davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 197.021,88 EUR

2.264.873,73 1.966.766,47

5. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 376.361,46 462.538,62

116.553.047,76 115.365.415,50 116.553.047,76 115.365.415,50
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2. Gesamtergebnisrechnung

Position Bezeichnung

Ergebnis

Haushaltsjahr

2010

EUR

Ansatz des

Haushaltsjahres

2011

EUR

Ergebnis des

Haushaltsjahres

2011

EUR

Vergleich

Ansatz -

Ergebnsi 2011

EUR

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 606 071,56 444 490,00 598 034,28 153 544,28

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 360 847,41 3 760 610,00 3 875 845,23 115 235,23

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 78 132,85 193 050,00 199 430,95 6 380,95

4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,00 15 000,00 0,00 -15 000,00

5
Steuern und steuerähnl iche Erträge einschließlich

Erträge aus gesetzlichen Umlagen

11 159 713,31 10 445 000,00 13 986 732,58 3 541 732,58

6 Erträge aus Transferleistungen 445 956,41 427 500,00 435 644,39 8 144,39

7
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende

Zwecke und allgemeine Umlagen

3 084 006,12 2 655 400,00 3 187 481,57 532 081,57

8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und

Investitionsbeiträgen

898 109,56 613 610,00 920 658,57 307 048,57

9 Sonstige ordentliche Erträge 657 026,26 555 050,00 807 093,44 252 043,44

10 Summe der ordentlichen Erträge 20 289 863,48 19 109 710,00 24 010 921,01 4 901 211,01

11 Personalaufwendungen -4 812 230,50 -5 080 960,00 -4 839 849,07 241 110,93

12 Versorgungsaufwendungen -581 135,65 -543 940,00 -688 726,59 -144 786,59

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4 176 538,76 -5 179 908,00 -5 006 615,05 173 292,95

14 Abschreibungen -3 284 149,07 -2 383 520,00 -5 689 700,63 -3 306 180,63

15
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie

besondere Finanzaufwendungen

-1 692 811,31 -2 201 302,00 -1 819 409,03 381 892,97

16
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus

gesetzlichen Umlageverpflichtungen

-8 036 781,72 -8 135 200,00 -8 854 139,18 -718 939,18

17 Transferaufwendungen 0,00 -2 960,00 0,00 2 960,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -13 849,16 -9 656,00 -14 376,87 -4 720,87

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen -22 597 496,17 -23 537 446,00 -26 912 816,42 -3 375 370,42

20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) -2 307 632,69 -4 427 736,00 -2 901 895,41 1 525 840,59

21 Finanzerträge 1 634 248,28 540 060,00 1 924 927,68 1 384 867,68

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -6 970,65 -11 800,00 -48 757,83 -36 957,83

23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 1 627 277,63 528 260,00 1 876 169,85 1 347 909,85

24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -680 355,06 -3 899 476,00 -1 025 725,56 2 873 750,44

25 Außerordentliche Erträge 345 636,46 0,00 477 580,34 477 580,34

26 Außerordentliche Aufwendungen -12 275,00 0,00 -149 101,58 -149 101,58

27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 333 361,46 0,00 328 478,76 328 478,76

28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -346 993,60 -3 899 476,00 -697 246,80 3 202 229,20

29 Erträge der internen Leistungsbeziehungen 1 282 217,00 970 700,00 1 354 287,00 383 587,00

30 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen -1 282 217,00 -970 700,00 -1 354 287,00 -383 587,00

31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -346 993,60 -3 899 476,00 -697 246,80 3 202 229,20



Jahresabschluss 31. Dezember 2011, Gemeinde Gründau
Gesamtfinanzrechnung

7

3. Gesamtfinanzrechnung

3.1 Direkte Finanzrechnung

Position Bezeichnung

Ergebnis Vorjahr

2010

in EUR

Ansatz des

Haushaltsjahres

2011

in EUR

Ergebnis des

Haushaltsjahres

2011

in EUR

Vergleich Ansatz

mit Ergebnis 2011

in EUR

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 565 773,61 444 490,00 569 111,94 124 621,94

2 Öffentl ich-rechtliche Leistungsentgelte 4 592 999,67 3 760 610,00 3 934 819,34 174 209,34

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 94 840,70 193 050,00 92 021,28 -101 028,72

4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 10 607 781,67 10 445 000,00 10 853 611,37 408 611,37

5 Einzahlungen aus Transferleistungen 445 956,41 427 500,00 440 937,32 13 437,32

6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 3 025 207,10 2 655 400,00 3 319 394,36 663 994,36

7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1 241 309,42 540 060,00 874 570,96 334 510,96

8
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentl iche Einzahlungen, die

sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben

1 154 148,04 555 050,00 722 030,08 166 980,08

9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21 728 016,62 19 021 160,00 20 806 496,65 1 785 336,65

10 Personalauszahlungen -4 698 841,97 -5 086 930,00 -4 887 623,93 199 306,07

11 Versorgungsauszahlungen -507 893,80 -537 970,00 -508 534,59 29 435,41

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -4 233 206,43 -5 179 908,00 -4 512 847,45 667 060,55

13 Auszahlungen für Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere

Finanzauszahlungen

-1 725 067,72 -2 201 302,00 -1 875 529,38 325 772,62

15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzl ichen

Umlageverpflichtungen

-7 993 430,22 -8 135 200,00 -8 146 264,71 -11 064,71

16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -8 946,08 -11 800,00 -48 757,83 -36 957,83

17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentl iche Auszahlungen,

die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben

-163 976,08 -12 616,00 -9 037,06 3 578,94

18 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -19 331 362,30 -21 165 726,00 -19 988 594,95 1 177 131,05

19
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Pos. 9 - 18)
2 396 654,32 -2 144 566,00 817 901,70 2 962 467,70

20
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und —zuschüssen sowie aus

Investitionsbeiträgen

843 056,13 824 500,00 1 113 378,06 288 878,06

21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens

und des immateriellen Anlagevermögens

1 293 167,37 300 000,00 1 438 784,63 1 138 784,63

22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des

Finanzanlagevermögens

19 598,23 18 370,00 311 881,23 293 511,23

(davon Einzahlungen aus der Ti lgung von gewährten Krediten: 311.881,23 EUR)

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2 155 821,73 1 142 870,00 2 864 043,92 1 721 173,92

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -66 358,59 -1 042 517,52 -584 182,38 458 335,14

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -6 638 700,47 -5 376 415,33 -1 591 514,96 3 784 900,37

26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und

immaterielle Anlagevermögen

(davon Auszahlung für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse:

57.027,75 EUR)

-447 115,65 -1 409 492,79 -495 088,12 914 404,67

27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit -7 152 174,71 -7 828 425,64 -2 670 785,46 5 157 640,18

29 Finanzmittelüberschuss/Finanzmiftelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos. 23-28) -4 996 352,98 -6 685 555,64 193 258,46 6 878 814,10

30
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen

und Begebung von Anleihen

1 023 136,00 0,00 78 339,23 78 339,23

(davon. Einzahlungen für die Aufnahme von Kassenkrediten: 0,00 EUR)

31
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen

und Begebung von Anleihen

-23 277,47 -34 950,00 -70 103,77 -35 153,77

(davon.Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten: 0,00 EUR)

32
Finanzmittelüberschuss/Finanzmiftelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 30-

31)
999 858,53 -34 950,00 8 235,46 43 185,46

33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 101 461,15 0,00 313 160,28 313 160,28

34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln -132 645,63 0,00 -329 874,29 -329 874,29

35
Finanzmittelüberschuss/Finanzmiftelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen

Zahlungsvorgängen (Pos. 33-34)
-31 184,48 0,00 -16 714,01 -16 714,01

36
Finanzmittelüberschuss/Finanzmiftelfehlbetrag des Haushaltsjahres (Pos.

19+29+32+35)
-1 631 024,61 -8 865 071,64 1 002 681,61 9 867 753,25

37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 17 865 434,00 16 234 409,39 16 234 409,39 0,00

38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36-37) 16 234 409,39 7 369 337,75 17 237 091,00 9 867 753,25
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3.2 Indirekte Finanzrechnung

Position Bezeichnung

Ergebnis Vorjahr

2010

in EUR

Ansatz des

Haushaltsjahres

2011

in EUR

Ergebnis des

Haushaltsjahres

2011

in EUR

Vergleich Ansatz mit

Ergebnis 2011

in EUR

1 Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes -346 993,60 -3 899 476,00 -697 246,80 -3 202 229,20

2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des

Sachanlagevermögens

3 284 149,07 2 383 420,00 2 402 105,36 -18 685,36

3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen

und -zuschüsse

-898 109,56 -613 610,00 -920 658,57 307 048,57

4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstel lungen -3 598,00 5 970,00 69 711,95 -63 741,95

5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des

Anlagevermögens

-326 800,77 0,00 -428 544,50 428 544,50

6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl ießlich

sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)

0,00 -15 000,00 0,00 -15 000,00

7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit

zuzuordnen sind

3 111 140,00 2 650,00 6 049 903,33 -6 047 253,33

8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie

anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen

sind

-155 505,30 0,00 -41 182,37 41 182,37

Korrektur gemischte Konten -2 312 627,52 -8 520,00 -5 616 186,70 5 607 666,70

9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8) 2 351 654,32 -2 144 566,00 817 901,70 -2 962 467,70

10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus

Investitionsbeiträgen

843 056,13 824 500,00 1 113 378,06 -288 878,06

11 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des

Sachanlagevermögens und des immateriel len Anlagevermögens

1 293 167,37 300 000,00 1 438 784,63 -1 138 784,63

12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle

Anlagevermögen

(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse:

57.027,75 EUR)

-7 152 174,71 -7 828 425,64 -2 670 785,46 -5 157 640,18

13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des

Finanzanlagevermögens

(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten: 311.881,23 EUR)

19 598,23 18 370,00 311 881,23 -293 511,23

14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 10 - 14) -4 996 352,98 -6 685 555,64 193 258,46 -6 878 814,10

16 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 1 068 136,00 0,00 78 339,23 -78 339,23

17 - Auszahlungen aus der Ti lgung von Krediten und Anleihen -23 277,47 -34 950,00 -70 103,77 35 153,77

18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 16 und 17) 1 044 858,53 -34 950,00 8 235,46 -43 185,46

19 + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 101 461,15 0,00 313 160,28 -313 160,28

20 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln -132 645,63 0,00 -329 874,29 329 874,29

21 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen

Zahlungsvorgängen (Pos. 19 - 20)
-31 184,48 0,00 -16 714,01 16 714,01

22 Finanzmittelüberschuss/Finanzmiftelfehlbetrag (Pos. 9, 15, 18, 21) -1 631 024,61 -8 865 071,64 1 002 681,61 -9 867 753,25

23 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 17 865 434,00 16 234 409,39 16 234 409,39 0,00

24 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 22 - 23) 16 234 409,39 7 369 337,75 17 237 091,00 -9 867 753,25
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4. Anhang zum Jahresabschluss

4.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Gemeinde Gründau ist nach § 114s der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ver-
pflichtet, für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustel-
len, der die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darstellt.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 114s HGO in Verbindung mit §§ 44 ff Gemeinde-
haushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) aus

- der Vermögensrechnung (Bilanz),
- der Gesamtergebnisrechnung,
- der Gesamtfinanzrechnung,
- den Ergebnisrechnungen der jeweiligen Teilhaushalte,
- den Finanzrechnungen der jeweiligen Teilhaushalte,
- dem Anhang einschließlich Anlagen,
- dem Rechenschaftsbericht.

4.2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Bewertung des Vermögens und der Schulden der Gemeinde Gründau zum 31.
Dezember 2011 wurden die Regelungen der HGO in der Fassung vom 15. November
2007 und die GemHVO-Doppik vom 2. April 2006 nebst den zugehörigen Verwaltungs-
vorschriften berücksichtigt. Bei Auslegungsfragen wurden ergänzend die Vorschriften
des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) herangezogen.

Die Gliederung der Vermögensrechnung erfolgte nach den Vorschriften des § 49
GemHVO-Doppik.

Zugänge im Anlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten abzüglich bereits aufgelaufener Abschreibungen bewertet.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Im Haushaltsjahr zugegangene Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen
150,00 EURO und 1.000,00 EURO netto werden im sogenannten „Pooling“ zusammen-
gefasst und über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit
Anschaffungskosten unterhalb von 150,00 EURO netto, werden im Jahr der Anschaffung
vollständig abgeschrieben.

Für verbundene Unternehmen und Beteiligungen ist der Anschaffungswert aus der Er-
öffnungsbilanz angesetzt. Bei dauerhafter Wertminderung ist der niedrigere beizule-
gende Wert maßgeblich.

Bei Vorräten muss eine körperliche Bestandsaufnahme nur bei größeren Lagerbestän-
den mit einem Wert über 10.000,00 EURO (ohne Umsatzsteuer) je Lager vorgenommen
werden. Auf die Aufnahme der Lagerbestände wurde, mit Ausnahme des Lagers der
Wasserversorgung, aufgrund der voraussichtlich geringeren Werte verzichtet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennwert oder
mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei Forderungen,
deren Einbringlichkeit mit Risiken versehen ist, werden angemessene Wertberichtigun-
gen vorgenommen.

Erhaltene Investitionszuwendungen und Investitionszuschüsse werden als Sonderpos-
ten passiviert und über den Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlagen aufgelöst.
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Sonstige Rückstellungen werden in Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Für Pensions- und Beihilferückstellungen so-
wie Altersteilzeitrückstellungen wurden versicherungsmathematische Verfahren zur Be-
rechnung angewandt.

Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Aufgrund systemseitiger Änderungen im eingesetzten Buchungssystem, weist das Rech-
nungswesen in der direkten und indirekten Finanzrechnung für das Jahr 2010 gegen-
über dem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2010 vom 11. Juni 2013 teilweise geänderte
Postenwerte aus. Die Gesamtaussage der Finanzrechnung für 2010 ist korrekt.
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4.3 Erläuterungen zu Posten der Vermögensrechnung – AKTIVA

4.3.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Betrag in EURO: 67.313,24 (Vorjahr: 62.479,59)

Unter der Position Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte sind Wasserbezugs-
rechte sowie DV-Software für die kaufmännische Rechnungslegung und anderen Auf-
gabenbereichen der Gemeindeverwaltung aktiviert.
In 2011 investierte die Gemeinde in die Aktualisierung der eingesetzten Büro- und
Serversoftware.

4.3.2 Geleistete Investitionszuschüsse und –zuweisungen

Betrag in EURO: 980.880,63 (Vorjahr: 1.005.746,03)

In den geleisteten Investitionszuschüssen und –zuweisungen sind im Wesentlichen die
im Rahmen der „Förderung von CO2-Minderungs- und Modernisierungsmaßnahmen
im Wohnungsbestand innerhalb der Gemeinde Gründau“ geleisteten Zuschüsse
(619.847,83 EURO) sowie Zuschüsse im Rahmen der Dorferneuerung (164.792,93
EURO) ausgewiesen.
Die übrigen geleisteten Investitionszuschüsse betreffen Kirchenbaulasten bis 2011 so-
wie Zuschüsse an Vereine in Gründau.

In 2011 wurden Zuschüsse im Rahmen der CO2-Förderung ausgezahlt (18.669,79
EURO). Die Gewährung erfolgte bereits in 2010.

4.3.3 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Betrag in EURO: 17.325.870,60 (Vorjahr: 17.609.467,42)

Die Bewertung des Grund und Bodens erfolgte auf Basis von Anschaffungskosten bzw.
von Bodenrichtwerten sofern Anschaffungskosten nicht vorlagen.

Alle bebauten und unbebauten Flurstücke bei denen die Gemeinde Gründau als Eigen-
tümerin eingetragen ist, wurden berücksichtigt. Dies betrifft auch Flurstücke aus den
Gemarkungen Hailer, Niedermittlau und Roth.

Forstwirtschaftliche Flächen (Wald) sind unter dem Infrastrukturvermögen ausgewie-
sen.

In 2011 kaufte die Gemeinde unter anderem für das Neubaugebiet Pechofen II unbe-
baute Grundstücke im Wert von 442.830,00 EURO an.

Dem standen Grundstücksverkäufe in Höhe von 828.879,88 EURO (unbebaute Grund-
stücke) und 28.817,20 EURO (bebaute Grundstücke) gegenüber. Hierbei handelte es
sich im Wesentlichen um Grundstücke in Neubaugebieten wie dem Domänengarten,
Auf der Messbach und Heiligenstock.
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4.3.4 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Betrag in EURO: 15.684.086,97 (Vorjahr: 16.119.355,02)

Die Gebäude sind überwiegend mit den tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten bewertet. Die Abschreibung massiver Bauten erfolgt einheitlich über 80 Jahre.
Die Position betrifft, mit der Ausnahme der Friedhofsgebäude, Gebäude einschließlich
der Außenanlagen und setzt sich wie folgt zusammen:

Ansicht 1: Gebäude

Die Außenanlagen der Friedhöfe (Wege, Anlagen) sind unter der Position Sachanlagen
im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen ausgewiesen.

4.3.5 Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen

Betrag in EURO: 32.712.405,97 (Vorjahr: 33.208.963,86)

Das Infrastrukturvermögen im Eigentum der Gemeinde Gründau ist einzeln erfasst und
bewertet. Die Bewertung erfolgte mit fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten unter Berücksichtigung von Schadenszustandsklassen.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Gebäude
31.12.2011

EUR

Vorjahr

EUR

Bürgerhäuser 4.219.250,51 4.307.531,36

Sportplätze, Sporthallen 3.471.715,19 3.633.766,58

Kindergärten, Kindertagesstätten 2.685.771,04 2.767.054,20

Feuerwehr 2.211.492,37 2.249.862,62

Verwaltungsgebäude 1.443.148,47 1.471.194,09

andere Bauten 816.111,72 836.475,72

sonstige Betriebsgebäude 336.831,67 342.900,69

Friedhofsgebäude 280.518,77 286.647,10

Wohngebäude 219.247,23 223.922,66
Gesamt 15.684.086,97 16.119.355,02
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Ansicht 2: Infrastrukturvermögen

In 2011 erfolgte die Fertigstellung des in 2010 begonnenen Neubaus der Nordstraße
(275.674,93 EURO) sowie der Straße An der Sportanlage (33.764,99 EURO). Für das
Neubaugebiet Domäne konnte die Kanalisation (415.033,07 EURO) und die Wasserver-
sorgung (Nutzwasseranlagen) in Höhe von 119.060,62 EURO fertiggestellt werden. Im
Zuge des Neubaus der Nordstraße wurde die Wasserversorgung (134.962,54 EURO)
erneuert.

Der Wald wurde mit dem Pauschalwert gemäß dem hessischen Waldbesitzerverband
bewertet. Der Pauschalwert beträgt 0,34 €/m2 für Grund und Boden und 0,17 €/m2 für
den Aufwuchs. Zum Bilanzstichtag befinden sich insgesamt 6.217.559 qm Waldfläche
im Eigentum der Gemeinde Gründau.

4.3.6 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Betrag in EURO: 237.984,22 (Vorjahr: 255.143,92)

In den Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung sind im Wesentlichen Flutlicht-
anlagen und Photovoltaikanlagen der Gemeinde Gründau ausgewiesen.

4.3.7 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betrag in EURO: 1.372.608,80 (Vorjahr: 1.177.197,24)

Die Zusammensetzung der Anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ist in
der folgenden Tabelle dargestellt:

Ansicht 3: Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anlageart
31.12.2011

EUR

Vorjahr

EUR

Kanäle inkl. Sonderbauwerke Kanal 12.627.869,14 12.611.142,60

Nutzwasseranlagen 7.291.932,18 7.351.919,33

Straßen (inkl. Straßenbeleuchtung) 7.069.553,15 7.412.957,90

Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs) 3.168.879,00 3.169.798,00

Wege und Plätze 345.492,29 375.706,81

öffentliche Grünanlagen 294.893,56 300.575,43

Hochwasserschutz 259.714,42 264.264,60

Friedhofsanlagen 145.933,40 147.901,72

Gesamt 32.712.405,97 33.208.963,86

Brücken, Stützmauern, Treppen und

Sonderbauwerke

1.508.138,83 1.574.697,47

Andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung
31.12.2011

EUR

Vorjahr

EUR

Fuhrpark 1.005.057,28 807.122,90

Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 367.551,52 370.074,34

Gesamt 1.372.608,80 1.177.197,24
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Für den Fuhrpark der Gemeinde wurde in 2011 im Wesentlichen ein Mobilbagger
(115.802,50 EURO), ein Lastkraftwagen (88.060,00 EURO) sowie ein Mannschaftstrans-
portfahrzeug für die Feuerwehr (69.570,87 EURO) angeschafft und Altfahrzeuge im Ge-
samtwert von 23.036,05 EURO verkauft.

4.3.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Betrag in EURO: 2.222.013,83 (Vorjahr: 1.859.353,21)

In der Bilanzposition ist die Bewertung der aktivierungspflichtigen Baumaßnahmen ent-
halten, die zum Bilanzstichtag noch nicht endgültig fertiggestellt waren.

Die Tabelle zeigt die bewerteten Bauleistungen für die betroffenen Baumaßnahmen:

Ansicht 4: Anlagen im Bau

Unter den Straßen im Bau wurden im Wesentlichen die Straßenbauarbeiten im Bauge-
biet Heiligenstock (415.942,02 EURO), im Baugebiet Über der Klammborn (223.768,21
EURO) und im Neubaugebiet Domäne Mittel-Gründau (181.573,07 EURO) sowie der
Straßen Schenkenrain (251.307,89 EURO) und Rohrstraße (141.895,21 EURO) ausge-
wiesen.

Die Infrastrukturmaßnahmen im Bau setzen sich aus dem Hochwasserschutz Getten-
bach (201.970,76 EURO), dem Neubau von Urnenwänden (62.215,69 EURO) und den
grundhaften Erneuerungen von Brücken (36.608,55 EURO) zusammen.

Als Sonstige Anlagen im Bau wird im Wesentlichen die grundhafte Erneuerung der Au-
ßenanlage der Mehrzweckhalle Mittel-Gründau (146.020,58 EURO) und die Sanierung
von Altdeponien (81.337,12 EURO) erfasst.

4.3.9 Beteiligungen

Betrag in EURO: 4.104.139,17 (Vorjahr: 4.104.139,17)

Die Gemeinde Gründau hält folgende Beteiligungen:

Anlagen im Bau
31.12.2011

EUR

Vorjahr

EUR

Straßen 1 229 769,37 753 327,40

Sportstätten 337 553,42 303 881,49

Infrastrukturmaßnahmen 300 795,00 123 423,56

Wasserversorgung 54 375,74 90 947,63

Abwasserbeseitigung 20 610,80 465 653,08

Sonstige 278 909,50 122 120,05

Gesamt 2 222 013,83 1 859 353,21
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Ansicht 5: Beteiligungen

Für den Abwasserverband Gelnhausen liegt noch kein Jahresabschluss zum 31.12.2011
vor. Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 befindet sich derzeit in der Prüfung seitens
des zuständigen Revisionsamtes. Es liegen keine Anhaltspunkte für wertbeeinflussende
Tatbestände des Beteiligungswertes der Gemeinde Gründau am Abwasserverband Geln-
hausen vor.

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Verhältnisse des Hallenschwimmbads Mittle-
res Kinzigtal ist die Beteiligung mit dem Erinnerungswert von 1,00 EURO bewertet.

4.3.10 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis be-
steht

Betrag in EURO: 63.279,25 (Vorjahr: 79.099,25)

Die Ausleihung betrifft den Zweckverband „Hallenschwimmbad Mittleres Kinzigtal“. Die
Ausleihung ist als werthaltig anzusehen.

4.3.11 Wertpapiere des Anlagevermögens

Betrag in EURO: 16.939.998,63 (Vorjahr: 16.934.716,27)

Der Ansatz betrifft in Sparkassenkapitalbriefe angelegte Gelder sowie die in Fonds an-
gelegte Versorgungsrücklage.

4.3.12 Sonstige Ausleihungen

Betrag in EURO: 4.214.319,16 (Vorjahr: 4.229.576,64)

In den sonstigen Ausleihungen werden im Wesentlichen die im Zusammenhang mit dem
Bau der Ortsumgehung Hain-Gründau (L3271) dem Land Hessen vorfinanzierte Bau-
kostenanteile (3.758.531,02 EURO) und Grunderwerbskosten von 730.321,14 EURO
ausgewiesen. Nach Freigabe des Straßenabschnitts hat sich das Land Hessen verpflich-
tet, den vorfinanzierten Baukostenanteil und die Grunderwerbskosten in 15 Jahresraten
der Gemeinde Gründau zurückzuzahlen. In 2011 wurde die erste Rate in Höhe von
293.533,00 EURO an die Gemeinde überwiesen.

Beteiligungen
31.12.2011

EUR

Vorjahr

EUR

Abwasserverband Gelnhausen (Anteil 29,46 %) 4.104.138,17 4.104.138,17
Zweckverband Hallenschwimmbad Mittleres

Kinzigtal (Anteil 22,71 %) 1,00 1,00
Gesamt 4.104.139,17 4.104.139,17
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4.3.13 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betrag in EURO: 128.662,10 (Vorjahr: 94.908,61)

Für die Wasserversorgung sind Lagerbestände in Höhe von 128.662,10 EURO mittels
Inventur zum 31.12.2011 erfasst sowie mit den zum Bilanzstichtag gültigen Einstands-
preisen bewertet und ausgewiesen.

4.3.14 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Inves-
titionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Betrag in EURO: 1.395.605,38 (Vorjahr: 1.175.963,62)

Die folgende Tabelle zeigt die Forderungen gegliedert nach Schuldner:

Ansicht 6: Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen etc.

In den Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, ist die anteilige Tilgung des
Landes Hessen und des Bundes an den im Rahmen des Sonderkonjunkturprogramms
2009 aufgenommenen Darlehen der Gemeinde Gründau in Höhe von 855.389,01 EURO
bzw. 68.204,56 EURO ausgewiesen.

4.3.15 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Betrag in EURO: 872.935,34 (Vorjahr: 511.707,44)

Die Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:

Forderungen aus

Zuweisungen, Zuschüssen,

Transferleistungen etc.

Land Hessen

Gemeinden und Gemeindeverbände

Bundesrepublik Deutschland

Transferleistungen

private Unternehmen

Gesamt 1.175.963,62

68.204,56 5.915,81

153.192,73 93.361,47

31.12.2011

EUR

Vorjahr

EUR

1.108.499,01

37.388,23

28.320,85

1.395.605,38

1.076.445,97

240,37

0,00
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Ansicht 7: Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

4.3.16 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Betrag in EURO: 726.762,84 (Vorjahr: 249.021,66)

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beruhen im Wesentlichen auf ausste-
hende Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten sowie Zinsforderungen der Ge-
meinde gegenüber der Kreissparkasse Gelnhausen (228.666,60 EURO).

Hinweis: Die im Vorjahr (31.12.2010) ausgewiesenen Zinsforderungen der Gemeinde
gegenüber der Kreissparkasse Gelnhausen wurden unter den Forderungen gegen ver-
bundene Unternehmen ausgewiesen.

4.3.17 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

Betrag in EURO: 28.404,39 (Vorjahr: 269.785,29)

Zum 31.12.2011 werden als Forderungen an Sondervermögen zum Bilanzstichtag of-
fene Posten aus Konzessionsabgaben gegenüber der Gemeinde Gründau ausgewiesen.

4.3.18 Sonstige Vermögensgegenstände

Betrag in EURO: 212.936,00 (Vorjahr: 157.399,02)

Die Sonstigen Vermögensgegenstände betreffen ausstehende Umsatzsteuerforderun-
gen der Gemeinde sowie noch ausstehende Sicherheitseinbehalte.

Forderungen aus Gewerbesteuern

Forderungen aus Gebühren

Forderungen aus Beiträgen

Gesamt

325.285,91 1.276,74

Forderungen aus Einkommenssteueranteil

18.341,55 82.208,35

Forderungen aus sonstigen Steuern & Abgaben 29.355,38 46.677,34

511.707,44

91.917,75

872.935,34

112.965,99

31.12.2011

EUR

408.034,75 268.579,02

Vorjahr

EUR
Forderungen aus Steuern und

steuerähnlichen Abgaben
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4.3.19 Flüssige Mittel

Betrag in EURO: 17.237.091,00 (Vorjahr: 16.234.409,39)

Nachfolgende Ansicht zeigt die Zusammensetzung der Flüssigen Mittel:

Ansicht 8: Flüssige Mittel

Die Sparkassenkapitalbriefe sind in dem Posten Wertpapiere des Anlagevermögens aus-
gewiesen.

4.3.20 Rechnungsabgrenzungsposten

Betrag in EURO: 25.750,24 (Vorjahr: 26.982,85)

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft die Beamtenbezüge für den Monat
Januar 2012, die bereits im Dezember 2011 zur Auszahlung gelangt sind.

Flüssige Mittel
31.12.2011

EUR

Vorjahr

EUR

Bargeld 2.229,41 2.376,68

Kontokorrent 2.029.328,28 1.728.999,54

Festgelder 13.705.533,31 14.503.033,17

kurzfristige Wertpapiere 1.500.000,00 0,00

Gesamt 17.237.091,00 16.234.409,39
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4.4 Erläuterungen zu Posten der Vermögensrechnung – PASSIVA

4.4.1 Eigenkapital – Nettoposition

Betrag in EURO: 56.136.396,12 (Vorjahr 83.827.342,31)

Die Nettoposition beschreibt das im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz er-
mittelte Eigenkapital der Gemeinde Gründau. Gemäß § 108 Abs. 5 HGO wurde die Net-
toposition im Haushaltsjahr 2011 aus den folgenden Gründen berichtigt:

Ansicht 9: Änderung der Nettoposition gem. § 118 Abs. 5 HGO

Mit Aufstellung der Haushaltssatzung des Jahres 2013 und des möglichen Erfordernisses
zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, wurde in Übereinkunft mit der
Kommunalaufsicht sowie dem Rechnungsprüfungsamt des Main-Kinzig-Kreises festge-
legt, dass die Gemeinde Gründau mit Wirkung zum Jahresabschluss am 31.12.2011 die
„Allgemeine Rücklage“ vom 31.12.2008 als „Rücklage aus Überschüssen des ordentli-
chen Ergebnisses aus Vorjahren“ ausweisen kann.

Die Gemeinde setzt einen bislang nicht zur Anwendung gekommenen Erlass des Hessi-
schen Ministeriums des Innern und Sport vom 2.8.2010 um, der bestimmt, dass die
kamerale „Allgemeine Rücklage“ dann als „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses aus Vorjahren“ ausgewiesen werden kann, sofern sie von der Gemeinde im
Bestand als Finanzanlagevermögen bzw. Flüssige Mittel nachgewiesen wird. Dies ist in
Gründau gegeben.

Die bislang in der Nettoposition aufgegangene „Allgemeine Rücklage“ steht der Ge-
meinde nunmehr zum Ausgleich der erwirtschafteten Jahresfehlbeträge der Haushalts-
jahre 2009, 2010 und 2011 im Sinne des § 24 GemHVO-Doppik zur Verfügung.

Im Haushaltsjahr 2011 sind Doppelerfassungen in der Buchhaltung festgestellt worden.
So sind bereits in der Eröffnungsbilanz passivierte Sonderposten buchhalterisch doppelt
erfasst und im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 erfolgs-
neutral berichtigt worden.

4.4.2 Eigenkapital – Rücklagen und Sonderrücklagen

Betrag in EURO: 27.993.225,67 (Vorjahr: 843.152,13)

Unter dem Posten Rücklagen und Sonderrücklagen werden die Rücklagen aus den Über-
schüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren sowie
zweckgebundene Rücklagen und Sonderrücklagen ausgewiesen.

Änderung der Nettoposition gem. § 108 Abs. 5 HGO EUR

Nettoposition zum 31.12.2010 83 827 342,31

Ausweis Allgemeine Rücklage als Überschuss des ord.

Ergebnisses aus Vorjahren

-27 544 488,09

Anpassung Sonderposten -146 458,10

Nettoposition zm 31.12.2011 56 136 396,12
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In den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren wird
gemäß § 24 Abs.1 GemHVO-Doppik die „Allgemeinen Rücklage“ ausgewiesen. Das im
Jahresabschluss zum 31.12.2010 unter dem Ergebnisvortrag gezeigte ordentliche Er-
gebnis aus 2009 wird mit den ordentlichen Ergebnisrücklagen verrechnet. So auch das
ordentliche Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2010.

Die Überschüsse der außerordentlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2009 und 2010
werden in den Rücklagen aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus
Vorjahren ausgewiesen. Die Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus dem
Jahr 2009 wurden im Jahresabschluss zum 31.12.2010 unter dem Ergebnisvortrag ge-
zeigt.

Ansicht 10: Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre

Die Rücklagen aus den Überschüssen der Vorjahre setzen sich im Einzelnen zusammen
aus:

Ansicht 11: Rücklage Überschüsse ordentliche Ergebnisse Vorjahre

und

Ansicht 12: Rücklage Überschüsse außerordentliche Ergebnisse Vorjahre

Bei den zweckgebundenen Rücklagen handelt es sich um die Abfallrücklage (739.983,12
EURO), die Abwasserrücklage (497.159,14 EURO) und die Sonderrücklage für die Kon-
rad-Frickel-Stiftung (3.033,22 EURO).

Rücklage aus Ergebnisüberschüsse der

Vorjahre

31.12.2011

EUR

Vorjahr

EUR

Ordentliches Ergebnis 25 993 313,46 0,00

Außerordentliches Ergebnis 759 736,73 0,00
Gesamt 26 753 050,19 0,00

Rücklage Überschüsse ordentliches

Ergebnis aus Vorjahren

31.12.2011

EUR

"Allgemeine Rücklage" 27 544 488,09

ordentliches Ergebnis 2009 -870 819,57

ordentliches Ergebnis 2010 -680 355,06
Gesamt 25 993 313,46

Rücklage Überschüsse außerordentliches

Ergebnis aus Vorjahren

31.12.2011

EUR

außerordentliches Ergebnis 2009 426 375,27

außerordentliches Ergebnis 2010 333 361,46
Gesamt 759 736,73
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4.4.3 Jahresergebnis

Betrag in EURO: -697.246,80 (Vorjahr -346.993,60)

Der Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2011 beträgt 697.246,80 EURO.

Das Jahresergebnis gliedert sich wie folgt:

Ansicht 13: Jahresergebnis

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnis soll mit den Rücklagen aus den Überschüssen
des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren verrechnet und der Überschuss des außer-
ordentlichen Ergebnisses soll entsprechend § 25 GemHVO-Doppik auf die neue Rech-
nung (Haushaltsjahr 2012) vorgetragen werden.

4.4.4 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und
Investitionsbeiträge

Betrag in EURO: 16.931.112,77 (Vorjahr: 16.257.215,48)

Als Sonderposten werden die finanziellen Mittel gerechnet, welche die Gemeinde für
ihre Investitionen als Zuschüsse oder Zuweisungen erhält.

Die Sonderposten werden, wenn möglich, dem jeweils geförderten Investitionsgut zu-
geordnet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nut-
zungsdauer) wie das bezuschusste Anlagegut. Ist keine genaue Zuordnung möglich,
werden die Sonderposten pauschal über 10 Jahre aufgelöst.

Die Art der Sonderposten untergliedert sich wie folgt:

Ansicht 14: Art der Sonderposten

Jahresergebnis
31.12.2011

EUR

Vorjahr

EUR

Ordentliches Ergebnis -1 025 725,56 -680 355,06

Außerordentliches Ergebnis 328 478,76 333 361,46
Gesamt -697 246,80 -346 993,60

Art der Sonderposten
31.12.2011

EUR

Vorjahr

EUR

Zuweisungen vom Bund 306 001,86 5 028,73

Zuweisungen vom Land 4 082 916,53 3 827 411,76
Zuweisungen von Gemeinden (GV) 353 036,04 288 290,40
Zuweisungen vom sonst. Öffentl. Bereich 6 116 937,23 6 472 792,99
Summe öffentlicher Bereich 10 858 891,66 10 593 523,88

Zuschüsse vom übrigen Bereich, Private 64 123,04 26 777,26
Summe nicht-öffentlicher Bereich 64 123,04 26 777,26

Beiträge 6 008 098,07 5 636 914,34
Summe Investitionsbeiträge 6 008 098,07 5 636 914,34

Gesamt 16 931 112,77 16 257 215,48
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Die im Zuge des Sonderkonjunkturprogramms 2009 erhaltenen Tilgungsanteile von
Bund (68.024,96 EURO) und Land (851.571,50 EURO) sind entsprechend den Vorschrif-
ten der GemHVO-Doppik als Zuweisungen vom öffentlichen Bereich zu erfassen und
auszuweisen und über die jeweiligen Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögens-
gegenstände ergebniswirksam aufzulösen.

In 2011 erhielt die Gemeinde Zuschüsse vom Bund im Rahmen des Konjunkturpakets
in Höhe von 246.183,00 EURO für die Erweiterung der Turnhalle in Lieblos, der ener-
getischen Sanierung des Kindergartens in Breitenborn und für den Kindergarten Im Eu-
ler. Vom Land Hessen flossen Zuschüsse in Höhe von 362.890,00 EURO für Hochwas-
serschutzmaßnahmen in Gettenbach und Lieblos.

4.4.5 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Betrag in EURO: 3.865.145,00 (Vorjahr: 3.714.053,00)

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen setzen sich wie folgt
zusammen:

Ansicht 15: Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt durch das Kommunale
Dienstleistungszentrum Personal & Versorgung (Kommunalbeamten - Versorgungs-
kasse) in Wiesbaden.

Die Werte werden mittels des steuerlichen Teilwertverfahrens unter Verwendungen ei-
nes Zinssatzes von 6% bei den Pensionen und 5,5% bei den Beihilfen ermittelt.

Die Altersteilzeitrückstellung wird mit dem Programm LOGA durch ekom21 unter Be-
rücksichtigung der vertraglichen und gesetzlichen Bestimmungen errechnet.

4.4.6 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

Betrag in EURO: 9.595.279,81 (Vorjahr: 8.917.885,39)

Die Rückstellungen für den Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse sind wie folgt
zusammengesetzt:

Rückstellungsgrund
31.12.2011

EUR

Vorjahr

EUR

Pensionsrückstellung 3.130.509,00 3.036.536,00

Beihilfeverpflichtung 669.636,00 583.417,00

Altersteilzeitrückstellung 65.000,00 94.100,00

Gesamt 3.865.145,00 3.714.053,00
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Ansicht 16: Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

Für die Berechnung der Rückstellung für den Finanzausgleich (Kreis- und Schulumlage)
sind die Festsetzungsbescheide der Kreis- und Schulumlage für die Jahre 2012 und 2013
zugrunde gelegt.

In der Rückstellung für Gewerbesteuerrückerstattung sind Überzahlungen von Steuer-
pflichtigen aus den Vorauszahlungen der vergangenen Jahre ausgewiesen.

4.4.7 Sonstige Rückstellungen

Betrag in EURO: 87.900,00 (Vorjahr: 167.900,00)

Ansicht 17: Sonstige Rückstellungen

In 2011 konnte das Rechtsverfahren im Zusammenhang mit einem Immobiliengeschäft
beendet werden. Die für dieses Verfahren gebildete Rückstellung wurde teilweise in
Anspruch genommen (15.000,00 EURO). Die dem Vorsichtsprinzip folgend gebildeten
Rückstellungen für die Anwaltskosten der Gegenseite und die Gerichtskosten (65.000,00
EURO) wurden ergebniswirksam aufgelöst.

4.4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Betrag in EURO: 200.768,00 (Vorjahr: 225.864,00)

Bei den aufgenommenen Krediten handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Darlehen
des Hessischen Investitionsfonds für die Durchführung von Kanalbaumaßnahmen.

Die Werte sind durch Saldenbestätigungen zum 31.12.2011 nachgewiesen.

Rückstellungsgrund
31.12.2011

EUR

Vorjahr

EUR

Kreisumlage 7 591 027,98 7 067 730,50

Schulumlage 2 004 106,49 1 819 529,50

Gewerbesteuerrückerstattung 145,34 30 625,39

Gesamt 9 595 279,81 8 917 885,39

Rückstellungsgrund
31.12.2011

EUR

Vorjahr

EUR

Ablöse Gewerbegebiet Lieblos 75 000,00 75 000,00

Prüfungskosten Jahresabschluss 2009

Wasserversorgung

12 900,00 12 900,00

Prozesskosten 0,00 80 000,00

Gesamt 87 900,00 167 900,00
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4.4.9 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Betrag in EURO: 1.127.092,45 (Vorjahr: 1.089.414,23)

Bei den aufgenommenen Krediten handelt es im Wesentlichen sich um Verbindlichkeiten
aus Darlehen des Sonderinvestitionsprogramms 2009.

Die Werte sind durch Saldenbestätigungen zum 31.12.2011 nachgewiesen.

4.4.10 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen
und Investitionsleistungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge

Betrag in EURO: 77.480,12 (Vorjahr: 133.697,47)

Unter den Verbindlichkeiten aus Zuschüssen und Zuweisungen werden die Ablöse der
Kirchenbaulasten sowie bereits bewilligte, aber noch nicht ausgezahlte Zuschüsse an
Dritte ausgewiesen.

4.4.11 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Betrag in EURO: 651.751,11 (Vorjahr: 328.149,75)

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um zum Jah-
resabschlussstichtag noch ausstehende Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde
Gründau gegenüber Dritten aus Dienstleistungs- und Lieferverträgen.

4.4.12 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Betrag in EURO: 10.760,17 (Vorjahr: 10.794,17)

Unter den Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist die Wertab-
gabe nach Umsatzsteuerrecht aus der Eröffnungsbilanz ausgewiesen.

4.4.13 Sonstige Verbindlichkeiten

Betrag in EURO: 197.021,88 (Vorjahr: 178.846,85)

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:
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Ansicht 18: Sonstige Verbindlichkeiten

4.4.14 Rechnungsabgrenzungsposten

Betrag in EURO: 376.361,46 (Vorjahr 462.538,62)

Der Rechnungsabgrenzungsposten besteht im Wesentlichen aus Grabnutzungsgebüh-
ren, welche die Gemeinde Gründau in den letzten 30 Jahren vereinnahmt hat. Die Ge-
bühren werden über den Nutzungszeitraum der Gräber in jährlich gleichen Beträgen
aufgelöst.

Sonstige Verbindlichkeiten
31.12.2011

EUR

Vorjahr

EUR

andere sonstige Verbindlichkeiten 114.323,50 134.560,38

Umsatzssteuern 46.793,60 5.088,06

Sicherheitseinbehalte 32.166,08 35.094,51

Verwahrungen 3.738,70 4.103,90

Gesamt 197.021,88 178.846,85
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4.5 Erläuterungen zu Posten der Gesamtergebnisrechnung

4.5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Betrag in EURO: 598.034,28 (Vorjahr 606.071,56)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

Ansicht 19: privatrechtliche Leistungsentgelte

4.5.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Betrag in EURO: 3.875.845,23 (Vorjahr 3.360.847,41)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich im Wesentlichen aus den Ver-
waltungs- und Benutzungsgebühren sowie den Kanalgebühren zusammen.

Ansicht 20: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4.5.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Betrag in EURO: 199.430,95 (Vorjahr 78.132,85)

Bei den Kostenersatzleistungen und –erstattungen handelt es sich um Kostenerstattun-
gen vom Land und von anderen Dritten.

privatrechtliche Leistungsentgelte
2011

EUR

2010

EUR

Holzverkauf 388.518,37 396.244,84

Vermietung und Verpachtung 193.390,67 195.341,00

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16.125,24 14.485,72

Gesamt 598.034,28 606.071,56

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2011

EUR

2010

EUR

Gebühren 2.708.069,39 2.218.099,72
Wassergeld 958.759,34 945.711,13

Beiträge 189.679,50 178.989,00

Sonstige 19.337,00 18.047,56

Gesamt 3.875.845,23 3.360.847,41
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4.5.4 Steuern und ähnliche Abgaben

Betrag in EURO: 13.986.732,58 (Vorjahr 11.159.713,31)

Die Position Steuern und steuerähnliche Abgaben setzt sich wie folgt zusammen:

Ansicht 21: Steuern und steuerähnliche Abgaben

Der Zuwachs aus der Gewerbesteuer resultiert aus einer in 2011 aufgrund eines Mess-
bescheides des zuständigen Finanzamtes zu erhebenden Nachveranlagung, welche we-
gen Insolvenz des Steuerschuldners im gleichen Jahr in voller Höhe Wert zu berichtigen
war.

4.5.5 Erträge aus Transferleistungen

Betrag in EURO: 435.644,39 (Vorjahr 445.956,41)

Als Erträge aus Transferleistungen fließen der Gemeinde Gründau vor allem Ausgleichs-
leistungen aus dem Familienleistungsgesetz zu.

4.5.6 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und all-
gemeine Umlagen

Betrag in EURO: 3.187.481,57 (Vorjahr 3.084.006,12)

Die Position Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allge-
meine Umlagen setzt sich wie folgt zusammen:

Ansicht 22: Zuschüsse, Zuweisungen lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen

Steuern, steuerähnliche Abgaben
2011

EUR

2010

EUR

Gewerbesteuer 6.339.904,90 3.465.688,26
Gemeindeanteil Einkommenssteuer 6.123.484,89 6.208.694,81

Grundsteuer A und B 936.010,43 917.920,92

Gemeindenanteil Umsatzsteuer 468.344,36 448.031,22

sonstige Steuern 118.988,00 119.378,10
Gesamt 13.986.732,58 11.159.713,31

Zuschüsse, Zuweisungen lfd. Zwecke, allgemeine

Umlagen

2011

EUR

2010

EUR

Schlüsselzuweisungen 2.048.420,03 2.086.260,00

Zuweisungen vom Land 727.722,41 696.288,96

Zuweisungen Gemeinden/ Gemeindeverbänden 407.381,56 296.866,93

Zuweisungen von priv. Unternehmen, übriger Bereich 2.000,00 2.000,00

Zuweisungen vom Bund 1.957,57 2.590,23

Gesamt 3.187.481,57 3.084.006,12
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Der Anstieg der Zuweisungen durch Gemeinden und Gemeindeverbänden resultiert aus
der in 2011 erstmaligen finanziellen Unterstützung der Gemeinden durch den Main-
Kinzig-Kreis bei der Finanzierung von Integrationsplätzen in den Kinderbetreuungsein-
richtungen.

4.5.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Betrag in EURO: 920.658,57 (Vorjahr 898.109,56)

In dieser Position sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

4.5.8 Sonstige ordentliche Erträge

Betrag in EURO: 807.093,44 (Vorjahr 657.026,26)

Die Position setzt sich vor allem aus Erträgen der Konzessionsabgabe Strom
(486.151,03 EURO) sowie aus Erträgen aus der Herabsetzung von Rückstellungen
(110.286,00 EURO), den sonstigen betrieblichen Erträgen (75.400,94 EURO) und ande-
ren sonstigen Nebenerlösen (41.166,46 EURO) zusammen.

4.5.9 Personalaufwendungen

Betrag in EURO: 4.839.849,07 (Vorjahr 4.812.230,50)

Die Personalaufwendungen bestehen aus:

Ansicht 23: Personalaufwendungen

4.5.10 Versorgungsaufwendungen

Betrag in EURO: 688.726,59 (Vorjahr 581.135,65)

Die Versorgungsleistungen beinhalten Leistungen an die Zusatzversorgungskasse in
Höhe von 508.534,59 EURO und Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellun-
gen in Höhe von 180.192,00 EURO.

Personalaufwendungen
2011

EUR

2010

EUR

Entgelt Beschäftigte 3.753.285,29 3.752.932,31

AG-Anteil Sozialversicherung 745.683,50 710.540,21

Dienstbezüge Beamte 299.447,37 300.459,06

Beihilfen 19.516,00 26.921,50

Sonstige Personalaufwendungen 21.916,91 21.377,42

Gesamt 4.839.849,07 4.812.230,50
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4.5.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betrag in EURO: 5.006.615,05 (Vorjahr 4.176.538,76)

In 2011 wurden Sach- und Dienstleistungsaufwendungen erbracht für:

Ansicht 24: Sach- und Dienstleistungen

4.5.12 Abschreibungen

Betrag in EURO: 5.689.700,63 (Vorjahr 3.284.149,07)

Als Abschreibungen werden der Werteverzehr des Anlagevermögens sowie die Wertbe-
richtigungen für zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen ausgewiesen.

Die Erhöhung der Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr resultiert vor allem aus der
erforderlichen Abschreibung von Gewerbesteuererträgen in Höhe von 2.582.820,00
EURO.

4.5.13 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fi-
nanzaufwendungen

Betrag in EURO: 1.819.409,03 (Vorjahr 1.692.811,31)

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwen-
dungen betrifft im Wesentlichen die Umlage für laufende Zwecke an Zweckverbände in
Höhe von 1.206.540,96 EURO.

4.5.14 Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageaufwendungen

Betrag in EURO: 8.854.139,18 (Vorjahr 8.036.781,72)

Der Posten Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageaufwendungen setzt sich wie
folgt zusammen:

Sach- und Dienstleistungen
2011

EUR

2010

EUR

Reparaturen und Instandhaltung 1.580.308,82 1.275.305,49
Fremdleistungen 1.361.510,25 1.416.675,06
Entsorgung und Reinigung 589.970,16 498.142,55
Energie (Strom, Gas, Heizöl usw.) 507.484,65 450.280,89
Kommunikation 175.135,32 180.425,08
Sonstiges 792.205,85 355.707,69
Gesamt 5.006.615,05 4.176.536,76
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Ansicht 25: Steueraufwendungen, gesetzliche Umlageaufwendungen

4.5.15 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betrag in EURO: 14.376,87 (Vorjahr 13.849,16)

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden die betrieblichen Steuern aus-
gewiesen.

4.5.16 Finanzerträge

Betrag in EURO: 1.924.927,68 (Vorjahr 1.634.248,28)

Die Finanzerträge ergeben sich aus den Zinsen der Wertpapiere des Anlage- und Um-
laufvermögens.

4.5.17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Betrag in EURO: 48.757,83 (Vorjahr 6.970,65)

Die Aufwendungen betreffen Zinsen für laufende Kredite der Gemeinde Gründau.

4.5.18 Außerordentliche Erträge

Betrag in EURO: 477.580,34 (Vorjahr 345.636,46)

Als außerordentliche Erträge werden Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagever-
mögen ausgewiesen.

4.5.19 Außerordentliche Aufwendungen

Betrag in EURO: 149.101,58 (Vorjahr 12.275,00)

Als außerordentliche Aufwendungen werden außerplanmäßige Abschreibungen und
Aufwendungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen ausgewiesen.

Steueraufwendungen, gesetzliche

Umlagaufwendungen

2011

EUR

2010

EUR

Kreisumlage 5.831.894,48 5.200.908,12
Schulumlage 2.058.198,99 2.181.499,38
Gewerbesteuerumlage 781.566,97 654.261,40
Kompensationsumlage kreisangehöriger Gemeinden 182.365,92 0,00
Sonstiges 112,82 112,82
Gesamt 8.854.139,18 8.036.781,72
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4.6 Sonstige Angaben

4.6.1 Rechtliche Grundlagen

Die Gemeinde Gründau ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Main-Kinzig-
Kreis, bestehend aus den Ortsteilen Breitenborn, Gettenbach, Hain-Gründau, Lieblos,
Mittel-Gründau, Niedergründau und Rothenbergen.

Die Gemeinde hat zum 31. Dezember 2011 14.639 Einwohner (31.12.2010: 14.652)
und umfasst eine Fläche von insgesamt 6.764,24 Hektar.

Gemäß § 6 Abs. 1 in Verbindung mit § 92 Abs. 3 HGO hat die Gemeindevertretung der
Gemeinde Gründau am 12. September 2006 die dritte Änderung der Hauptsatzung der
Gemeinde beschlossen. Diese ist am 20. September 2006 in Kraft getreten.

4.6.2 Organe

Die Organe der Gemeinde sind gemäß § 9 HGO die Gemeindevertretung und der Ge-
meindevorstand. Die Gemeindevertretung ist das oberste Organ der Gemeinde und hat
37 Mitglieder.

Die Veränderungen aufgrund der Kommunalwahl vom 27. März 2011 (konstituierende
Sitzung am 2. Mai 2011) sind durch die Klammerangaben zu den Namen der Gemein-
devertreter gekennzeichnet.

Mitglieder der Gemeindevertretung zum 31. Dezember 2011 sind:

SPD-Fraktion

Birgit Arndt (bis 2. Mai 2011)
Gerhard Arndt
Norbert Breunig
Andreas Bröning
Klaus Dembinski
Mario Dönges
Jörg Drescher (ab 2. Mai 2011)
Rainer Endlicher (ab 2. Mai 2011)
Peter Freienstein
Detlef Göddel
Uwe Hammer (ab 2. Mai 2011)
Angela Holzderber (ab 2. Mai 2011)
Heinrich Köhler
Wolfgang Lamm (ab 2. Mai 2011)
Hans-Jürgen Michl
Oskar Neugebauer (ab 2. Mai 2011)
Franz Porstner
Jürgen Schäfer (ab 2. Mai 2011)
Dr. Jürgen Schubert (ab 2. Mai 2011)
Matthias Springer (ab 2. Mai 2011)
Hartmut Stuhldreier (ab 2. Mai 2011)
Jürgen Uffelmann (bis 2. Mai 2011)
Ingo Walter (ab 2. Mai 2011)
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CDU-Fraktion

Stefan Ament
Norbert Amon (bis 2. Mai 2011)
Eduard Beschorner (bis 2. Mai 2011)
Thomas Dauth
Christoph Engel (ab 2. Mai 2011)
Stefan Flamm (bis 2. Mai 2011)
Ludger Fröhle
Oliver Glaser-Gallion (bis 2. Mai 2011)
Johannes Heger (ab 2. Mai 2011)
Norbert Heister
Paul Hohmann (bis 2. Mai 2011)
Helmut Kahnert (bis 2. Mai 2011)
Hans-Joachim Kalbfleisch (ab 2. Mai 2011)
Albert Klug (bis 2. Mai 2011)
Birgit Laniewski (bis 2. Mai 2011)
Riccardo Mirtschin (bis 2. Mai 2011)
Ursula Neumann
Volker Skowski
Ionessa Sterkloff
Norbert Vey (bis 2. Mai 2011)
Andre Weckeiser (bis 2. Mai 2011)
Claus Witte (bis 2. Mai 2011)
Wolfgang Würfl (ab 2. Mai 2011)

FWG-Fraktion

Stefan Achtzehnter
Ronald Bacher
Heinrich Baumann (bis 2. Mai 2011)
Robert Fink
Uwe Grießmann
Volker Merz

Die Gemeindevertretung beschließt über die wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde
und überwacht die gesamte Verwaltung und die Geschäftsführung des Gemeindevor-
stands.

Die Gemeindevertretung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse:

Haupt- und Finanzausschuss

Bau-, Planungs-, und Verkehrsausschuss

Agrar-, und Umweltausschuss

Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss

Der Gemeindevorstand besorgt die laufende Verwaltung. Der Haushaltsplan ermächtigt
ihn, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.

Die Veränderungen aufgrund der Kommunalwahl vom 27. März 2011 (konstituierende
Sitzung am 2. Mai 2011) sind durch die Klammerangaben zu den Namen des Gemein-
devorstands gekennzeichnet.
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Der Gemeindevorstand besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und acht eh-
renamtlichen Beigeordneten:

Bürgermeister Heiko Merz

SPD-Fraktion

Birgit Arndt (ab 2. Mai 2011)
Hans Kroth, Erster Beigeordneter (ab 2. Mai 2011)
Hans-Jürgen Preß
Gisela Spahn
Ulrike Thienhaus (bis 2. Mai 2011)
Jürgen Uffelmann (ab 2. Mai 2011)

CDU-Fraktion

Norbert Amon (ab 2. Mai 2011)
Gerhard Erk (bis 2. Mai 2011)
Johannes Heger (bis 2. Mai 2011)
Hans-Joachim Kalbfleisch (bis 2. Mai 2011)
Albert Klug (ab 2. Mai 2011)
Günter Skowski (bis 2. Mai 2011)
Robert Voigt (bis 2. Mai 2011)

FWG-Fraktion

Axel Fetzberger
Willi Fink (bis 2. Mai 2011)

4.6.3 Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stellen) der Verwaltung verteilen sich gemäß dem
Stellenplan zum 31. Dezember 2011 wie folgt:

Ansicht 26: Anzahl Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Getrennt nach Aufgabenbereichen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie folgt
eingesetzt:

Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen Gemeinde 31.12.2011 Vorjahr

Beamte 9,00 8,00

tariflich Beschäftigte 99,50 98,50
Gesamt 108,50 106,50
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Ansicht 27: Aufgabenbereiche der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

4.6.4 Steuerliche Verhältnisse

Die Gemeindeverwaltung ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts und daher
grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Dieser Grundsatz wird durchbrochen,
wenn juristische Personen des öffentlichen Rechts Betriebe gewerblicher Art unterhal-
ten. Mit diesen Betrieben gewerblicher Art ist die Gemeinde nach § 4 Körperschafts-
steuergesetz (KStG) unbeschränkt steuerpflichtig.

Zum 31. Dezember 2011 unterhält die Gemeinde folgende Betriebe gewerblicher Art:

- Bürgerhaus Lieblos

- Bürgerhaus Rothenbergen

- Bürgerhaus Niedergründau

- Bürgerhaus Breitenborn

- Bürgerhaus Gettenbach

- Mehrzweckhalle Mittel-Gründau

- Mehrzweckhalle Hain-Gründau

- Wasserversorgung

Nach § 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) sind juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts mit ihren Betrieben gewerblicher Art umsatzsteuerpflich-
tig. Die Gemeinde Gründau ist zur Abgabe von monatlichen Umsatzsteuervoranmeldun-
gen verpflichtet.

4.6.5 Haftungsverhältnisse

Zum 31. Dezember 2011 hat die Gemeinde Bürgschaften in einer Gesamthöhe von
168.107,74 EURO (Vorjahr: 188.722,63 EURO) begeben. Es sind der Gemeinde keine
Sachverhalte bekannt, die gegenwärtig dazu führen, dass die Bürgschaften in Anspruch
genommen werden.

4.6.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus der finanziellen Förderung von CO2-Minderungs- und Modernisierungsmaßnahmen
im privaten Wohnungsbestand innerhalb der Gemeinde Gründau bestehen zum 31.
Dezember 2011 Auszahlungszusagen von 12.234,52 EURO (Vorjahr: 30.904,31 EURO).

Aufgabenbereiche 31.12.2011 Vorjahr

Verwaltung 31,00 30,00
Kindergarten/Kindertagesstätten 51,00 50,00
Bauhof 23,50 23,50
Wasserversorgung 3,00 3,00
Gesamt 108,50 106,50
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4.6.7 Haushaltsreste

Aus dem Haushaltsjahr 2011 wurden Haushaltsreste in Höhe von 4.003.609,65 EURO
(Vorjahr: 4.551.225,64 EURO) auf das Haushaltsjahr 2012 übertragen.

Die Haushaltsreste setzen sich zusammen aus:

Ansicht 28: Haushaltsreste

4.6.8 Fremde Finanzmittel

Fremde Finanzmittel sind durchlaufende Finanzmittel gemäß § 15 GemHVO-Doppik,
welche die Gemeinde im Auftrag und auf Rechnung eines Dritten vereinnahmt oder
verausgabt, und an den Dritten abführt bzw. von diesem erstattet bekommt.

In 2011 erzielte die Gemeinde 313.160,28 EURO an Einzahlungen aus fremden Finanz-
mitteln. Diesen standen Auszahlungen in Höhe von 329.874,29 EURO gegenüber.

Als Verbindlichkeiten aus Fremden Finanzmitteln sind zum 31. Dezember 2011 auszu-
weisen:

Ansicht 29: Fremde Finanzmittel

Haushaltsreste
31.12.2011

EUR

Hochwasserschutzmaßnahmen 795.840,85

Brückenbauwerke 653.391,45

Kanalisation 464.389,20

Rohrnetz, Wasserversorgung 430.865,36

Ortsumgehung Hain-Gründau 383.719,06

Straßen 377.656,29

Digitalfunk Feuerwehren 300.000,00

Fahrzeuge 158.345,20

Erweiterung Betreuungspavillions 146.052,41

Straßenbeleuchtung 115.000,00

Außenanlagen 70.996,17

Treppenanlagen 35.000,00

Friedhofseinrichtungen 27.784,31

Sportplätze 16.328,07

Sanierung Altdeponien 16.006,28

Zuschüsse 12.235,00

Gesamt 4.003.609,65

Fremde Finanzmittel
2011

EUR

Sicherheitseinbehalte 19.789,30

Objektbetreuungen 12.376,78

Verwahrungen 3.738,70

Spenden 670,00

Übrige 268,70

Gesamt 36.843,48
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4.7 Übersichten zum Anhang

4.7.1 Anlagenspiegel

Der Anlagenspiegel ist als Anlage 1 diesem Bericht am Ende beigefügt.

4.7.2 Forderungsspiegel

Ansicht 30: Forderungsspiegel

4.7.3 Rückstellungsspiegel

Ansicht 31: Rückstellungsspiegel

Bezeichnung 31.12.2010

EUR

bis 1 Jahr

EUR

Forderungen

Laufzeit 2 bis 5 Jahre

EUR

mehr

als 5 Jahre

EUR

Summe

31.12.2011

EUR

Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen,

Transferleistungen, Investitionszuweisungen

und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge

1 175 963,62 531 478,31 156 222,26 707 904,81 1 395 605,38

Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen

Abgaben
511 707,44 872 935,34 0,00 0,00 872 935,34

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 249 021,66 726 762,84 0,00 0,00 726 762,84

Forderungen gegenüber verbundenen

Unternehmen, Sondervermögen und

Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht

269 785,29 28 404,39 0,00 0,00 28 404,39

Sonstige Vermögensgegenstände 157 399,02 212 936,00 0,00 0,00 212 936,00

Gesamt 2 363 877,03 2 372 516,88 156 222,26 707 904,81 3 236 643,95

Rückstellungsgrund

31.12.2010

EUR

Inanspruch-

nahme

EUR

Auflösung

EUR

Zuführung

EUR

31.12.2011

EUR

I.Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 3 714 053,00 55 640,00 0,00 206 732,00 3 865 145,00

3 714 053,00 55 640,00 0,00 206 732,00 3 865 145,00

II.Rückstellungen für Finanzausgleich u.

Steuerschuldverhältnise

Kreis- und Schulumlage 8 917 885,39 30 480,05 0,00 707 874,47 9 595 279,81

8 917 885,39 30 480,05 0,00 707 874,47 9 595 279,81

III.Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 167 900,00 15 000,00 65 000,00 0,00 87 900,00

167 900,00 15 000,00 65 000,00 0,00 87 900,00

Rückstellungen Gesamt 12 799 838,39 101 120,05 65 000,00 914 606,47 13 548 324,81
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4.7.4 Verbindlichkeitsspiegel

Ansicht 32: Verbindlichkeitsspiegel

Bezeichnung 31.12.2010

EUR

bis 1 Jahr

EUR

Verbindlichkeiten

Laufzeit 2 bis 5 Jahre

EUR
mehr als 5 Jahre

EUR

Summe

31.12.2011

EUR

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 225 864,00 25 096,00 100 384,00 75 288,00 200 768,00

Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen

Kreditgebern
1 089 414,23 65 102,59 260 410,36 801 579,50 1 127 092,45

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und

Zuschüssen, Transferleistungen und

Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie

Investitionsbeiträge

133 697,47 37 722,63 39 757,49 0,00 77 480,12

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen
328 149,75 651 751,11 0,00 0,00 651 751,11

Verbindlichkeiten aus Steuern steuerähnlichen

Abgaben
10 794,17 10 760,17 0,00 0,00 10 760,17

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen

Unternehmen, Sondervermögen und

Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sonstige Verbindlichkeiten 178 846,85 197 021,88 0,00 0,00 197 021,88

Gesamt 1 966 766,47 987 454,38 400 551,85 876 867,50 2 264 873,73
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5. Rechenschaftsbericht der Gemeinde Gründau

Der Rechenschaftsbericht gemäß § 51 GemHVO-Doppik dient der Informationsfunktion.
Des Weiteren sollen die Darstellungen in Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung
sowie des Anhangs ergänzt werden.

In ihm sollen der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem
Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung so dargestellt werden, dass
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Es ist auf wich-
tige Ereignisse des Haushaltsjahres und erhebliche Abweichungen der Ergebnisse von
den Haushaltsansätzen einzugehen und diese zu erläutern sowie eine Bewertung der
Abschlussrechnungen vorzunehmen.

So soll der Rechenschaftsbericht Auskunft über den Stand der Aufgabenerfüllung der
Gemeinde Gründau geben, über Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des
Haushaltsjahres Bericht erstatten, über wesentliche Abweichungen zwischen geplanten
und tatsächlich durchgeführten Investitionen informieren und die voraussichtliche Ent-
wicklung der Gemeinde Gründau mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken ein-
schließlich der zugrunde liegenden Annahmen beschreiben.

5.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft in 2011

Die Haushaltssatzung des Jahres 2011 wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung
vom 31. Januar 2011 beschlossen.

Die Kommunalaufsicht des Main-Kinzig-Kreises genehmigte die vorgelegte Haushalts-
planung 2011 am 13. September 2011.

Das Haushaltsjahr 2011 weist einen geplanten Fehlbetrag im Ergebnisplan in Höhe von
3.751.451,00 EURO aus.

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2011 nicht vorgesehen.

Die Realsteuerhebesätze wurden im Vergleich zum Haushaltsjahr 2010 nicht verändert.

5.2 Wesentliche Ereignisse in 2011

Das Jahr 2011 wurde im Wesentlichen durch die abschließende Umsetzung des Sonder-
konjunkturprogramms des Landes Hessen sowie durch umfangreiche durch Investiti-
onsmaßnahmen in das Infrastrukturvermögen wie dem Straßenbau, der Erschließung
von Baugebieten und der Dorferneuerung geprägt.

Nach Abschluss der Erschließungsarbeiten konnte die Gemeinde Gründau in 2011 sämt-
liche Grundstücke im Neubaugebiet „An der Domäne“ verkaufen. Zudem konnten wei-
tere Grundstücke in den bestehenden Neubaugebieten wie „Heiligenstock“ und „Über
der Klammbornstraße“ veräußert werden.

Mitte des Jahres 2011 wurde mit den vorbereitenden Arbeiten wie der Erarbeitung eines
Kanalerschließungskonzepts und der Durchführung eines vereinfachten Umlegungsver-
fahrens inklusive der erforderlichen Vermessungsarbeiten für das Neubaugebiet „Pech-
ofen II“ begonnen. Die bauliche Erschließung erfolgte ebenfalls bereits in 2011 mit den
ersten Arbeiten zum Bau der Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
sowie dem Straßenbau.
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Im Herbst des Jahres konnte im Bereich des Lehrsweihers mit dem Umbau des Damms
und der Erneuerung von Engstellen des Baches zur Verbesserung des Hochwasserschut-
zes im Ortsteil Gettenbach begonnen werden. Das Land Hessen beteiligt sich mit einer
Förderung von 75% der förderfähigen Baukosten von insgesamt geplanten rund
433.000,00 EURO an dem Projekt.

Weitere Investitionen von besonderer Bedeutung waren die Straßenbaumaßnahmen zur
Erneuerung der Rohrstraße in Rothenbergen sowie der Straße Am Schenkenrain in Hain-
Gründau.

In 2011 wurde unter Beteiligung der Bürger ein Dorfentwicklungskonzept für die Dorf-
erneuerung in Mittel-Gründau aufgestellt. Im Zuge der Dorferneuerung wurde die Au-
ßenanlage der Mehrzweckhalle neu gestaltet.

Die Realsteuerhebesätze und die Gebührensätze wurden im Haushaltsjahr 2011 nicht
angehoben und sind damit weiterhin konstant.

Folgende Realsteuerhebesätze waren für das Jahr 2011 gültig:

- Grundsteuer A: 200 %
- Grundsteuer B: 200 %
- Gewerbesteuer: 300 %

Ein weiteres wichtiges Ereignis war die Kommunalwahl am 27. März 2011. Sie hat zu
Änderungen in der Zusammensetzung der Gemeindevertretung und des Gemeindevor-
stands geführt. Die Konstitution der neu gewählten Gremien erfolgte am 2. Mai 2011.

5.3 Ergebnisse des Jahresabschlusses

Das Rechnungsjahr 2011 endete mit folgendem Ergebnis:

Ansicht 33: Ergebnisentwicklung

Gegenüber dem in der fortgeführten Haushaltssatzung für 2011 zugrunde gelegten Jah-
resverlust, ergibt sich somit eine Plan-Ist-Abweichung von 3.202.229,20 EURO.

Das ordentliche Jahresergebnis soll entsprechend § 24 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit den
ordentlichen Ergebnisrücklagen aus Vorjahren verrechnet werden. Das außerordentli-
che Jahresergebnis soll entsprechend § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik auf neue Rechnung
(Haushaltsjahr 2012) vorgetragen werden.

Ergebnisentwicklung

fortgeführter

Planansatz 2011

EUR

Ergebnis zum

31.12.2011

EUR

Vergleich

Ordentliches Ergebnis -3 899 476,00 -1 025 725,56 2 873 750,44
Außerordentliches Ergebnis 0,00 328 478,76 328 478,76
Gesamt -3 899 476,00 -697 246,80 3 202 229,20
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Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben lagen im Vergleich zum Planan-
satz um rund 3,5 Millionen EURO höher. Ursächlich sind Mehrerträge bei der Gewerbe-
steuer. Hierzu ist anzumerken, dass diesen Mehrerträgen rund 2,5 Millionen EURO an
Einzelwertberichtigungen (Abschreibungen) aufgrund der Insolvenz eines Steuerschuld-
ners gegenüberstehen, so dass – netto betrachtet – die Mehrerträge nur rund 1 Millio-
nen EURO über dem Planansatz lagen.

Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2011 weder der Jahresabschluss
zum 31.12.2009 der Gemeinde vorlag noch die Integration des Eigenbetrieb Wasser-
versorgung abgeschlossen war, konnten die Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-
ten nur auf Basis der vorliegenden Daten ermittelt werden. Aus diesem Grund ergeben
sich im Jahresabschluss 2011 Mehrerträge von rund 0,3 Millionen EURO.

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus den Gewinnen bei der Veräußerung von
Grundstücken sowie aus periodenfremden Erträgen.

Die Personalaufwendungen, einschließlich der Versorgungsaufwendungen entwickelten
sich leicht unterhalb der Planansätze. Im Ergebnis ergaben sich bei Gesamtaufwendun-
gen für das Personal von rund 5,5 Millionen EURO Minderaufwendungen von rund 0,1
Millionen EURO.

Die Überschreitung des Planansatzes bei den Abschreibungen um rund 3,3 Millionen
EURO resultiert neben der zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht
vollzogenen Integration der Vermögensgegenstände des aufgelösten Eigenbetriebs im
Buchhaltungssystem vor allem auf der Einzelwertberichtigung der aufgrund von Insol-
venz in voller Höhe in ihrem Wert zu berichtigenden Gewerbesteuerforderung.

Der Finanzmittelbestand der Gemeinde Gründau hat sich in 2011 um 1.002.681,61
EURO gegenüber 2010 erhöht.

5.4 Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital der Gemeinde Gründau entwickelt sich auf Basis des Ergebnisses des
Haushaltsjahres 2011 und den Planansätzen der Haushaltsjahre 2012 bis 2013 voraus-
sichtlich wie folgt:

Ansicht 34: voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

voraussichtliche

Entwicklung des

Eigenkapitals

31.12.2011

EUR

31.12.2012

EUR

31.12.2013

EUR

Nettoposition 56 136 396,12 56 136 396,12 56 136 396,12
Sonderrücklage 1 240 175,48 1 240 175,48 1 240 175,48
Ergebnisvortrag 26 753 050,19 26 055 803,39 22 419 308,39
Jahresergebnis -697 246,80 -3 636 495,00 -1 889 405,00

Gesamt 83 432 374,99 79 795 879,99 77 906 474,99
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5.5 Kennzahlen

Die Entwicklungen des Jahres 2011 lassen sich in den nachfolgenden Kennzahlen abbil-
den:

Ansicht 35: Kennzahlen

5.6 Ereignisse nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2011 sind über die vorgenannten Ereignisse keine
Vorgänge aufgetreten, die für die Gemeinde Gründau von wesentlicher Bedeutung sind
und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Körperschaft führen könnten.

5.7 Ausblick auf mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung

5.7.1 Haushaltsjahr 2012

Die Haushaltssatzung des Jahres 2012 wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung
vom 19. Dezember 2011 beschlossen und seitens der Kommunalaufsicht am 16. April
2012 genehmigt.

Das Haushaltsjahr 2012 weist einen geplanten Fehlbetrag in Höhe von 3.636.495,00
EURO im Ergebnishaushalt aus.

Der Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen bei im Vergleich zur Haushaltsplanung 2011
konstanten Steuererträgen aus erhöhten Aufwendungen bei den Personal- und Versor-
gungskosten, der Kreis- und Schulumlage sowie den Abschreibungen und den Zinsen
für die aufgenommenen Kredite.

Der Finanzhaushalt weist eine Reduktion des Finanzmittelbestands um 4.022.950,00
EURO aus, welcher durch vorhandene Finanzanlagen gedeckt wird.

Kennzahlen Definition 31.12.2011 Vorjahr

zur Vermögenslage

Eigenkapitalquote I (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100 71,6% 72,7%

Eigenkapitalquote II
(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 /

Bilanzsumme
86,0% 86,8%

Anlagenintensität (Anlagevermögen / Bilanzsumme) x 100 82,3% 83,8%

Drittfinanzierungsquote
(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzelle

Abschreibungen auf Anlagevermögen) * 100 15,7% 27,3%

zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad
(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge +

langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen
105,4% 103,7%

Zinslastquote (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 0,2% 0,0%

kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100 0,8% 1,0%

zur Ertragslage

Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100 13,3% 15,2%

Personalintensität (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 18,0% 21,3%

Sach- und Dienstleistungsintensität
(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche

Aufwendungen) x 100
18,6% 18,5%

Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 39,7% 43,1%

Aufwandsdeckungsquote (Oerdentliche Erträge/ Ordentliche Aufwendungen) x 100 89,1% 89,7%

Abschreibungslastquote
100 - (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle

Abschreibungen auf Anlagevermögen)
63,3% 64,7%
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Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2012 nicht vorgesehen.

Die Realsteuerhebesätze werden im Vergleich zum Haushaltsjahr 2011 nicht verändert.

5.7.2 Haushaltsjahr 2013

Die Haushaltssatzung des Jahres 2013 wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung
vom 18. März 2013 beschlossen.

Eine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht ist nicht erforderlich.

Das Haushaltsjahr 2013 weist einen geplanten Fehlbetrag in Höhe von 1.889.405,00
EURO im Ergebnishaushalt aus.

Der Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen bei im Vergleich zur Haushaltsplanung 2012
steigenden Steuererträgen aus erhöhten Aufwendungen bei den Personal- und Versor-
gungskosten, der Kreis- und Schulumlage sowie den Abschreibungen und den Zinsen
für die aufgenommenen Kredite.

Der Finanzhaushalt weist eine Reduktion des Finanzmittelbestands um 2.264.635,00
EURO aus, welcher durch vorhandene Finanzanlagen gedeckt wird.

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2013 nicht vorgesehen.

Die Realsteuerhebesätze werden im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012 nicht verändert.

5.8 Chancen- & Risikoberichterstattung

5.8.1 Steueraufkommen

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde Gründau wird vor allem durch die
Steuereinnahmen bestimmt.

Hierbei sind die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von
besonderer Bedeutung. Sie alleine machen rund 89% der gesamten Steuererträge des
Wirtschaftsjahres 2011 aus.

Beide Steuern sind jedoch dadurch gekennzeichnet, dass sie stark von der gesamtwirt-
schaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf geprägt sind. Die Abhängigkeit der Ge-
meinde Gründau von diesen Steuerarten und die Ungewissheit über deren mittelfristige
und langfristige Entwicklung stellen erhebliche Risiken dar. Insbesondere, da die Auf-
wandsseite der Gemeinde Gründau wesentlich durch fixe Kosten geprägt ist, die bei
Ertragsrückgängen kurzfristig nicht kompensiert werden können.

Das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde hat sich im Vergleich zum Jahr 2010, bei
Berücksichtigung der Wert zu berichtigenden Gewerbesteuernachforderung, stabilisiert
und weist für die Jahre 2012ff eine steigende Tendenz.

Der Einkommenssteueranteil der Gemeinde Gründau hat sich ebenfalls stabilisiert. Ins-
besondere hinsichtlich der relativ stabilen Einwohnerentwicklung und des gefestigten
Arbeitsmarktes kann auch hier von einer gleichbleibenden mittelfristigen Entwicklung
ausgegangen werden.
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5.8.2 Kreis- und Schulumlage

Mit rund 33% stellt die Kreis- und Schulumlage die größte Einzelposition im Vergleich
zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen der Gemeinde.
Die Kreis- und Schulumlage ist nicht von der Gemeinde Gründau beeinflussbar, so
dass bei einem steigenden Finanzmittelbedarf des Main-Kinzig-Kreises und der gleich-
bleibenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Gründau mit einem wei-
teren Anstieg der Umlagebelastungen zu rechnen ist.

5.8.3 Entwicklungsmaßnahmen der Gemeinde Gründau

Um den vorgenannten Steuerrisiko entgegen zu wirken, investiert die Gemeinde
Gründau weiterhin intensiv in Neubaugebiete und den Erhalt und die Neuansiedlung
von Gewerbe.
Mit dem Ausweis von Neubaugebieten beabsichtigt die Gemeinde dem Wegzug von
bauwilligen Einwohnern Gründaus entgegen zu wirken und die Neuansiedlung von
neuen Bürgern zu forcieren. Damit soll die Gesamteinwohnerzahl und deren Struktur
stabil gehalten werden sowie die das Steueraufkommen an den Anteilen der Einkom-
menssteuer sowie Grundsteuererträge gesichert werden.

6. Teilrechnungen

Die Teilrechnungen sind diesem Jahresabschluss als Anlage 2 beigefügt.



Gemeinde Gründau

Jahresabschluss 31.12.2011
Anlage 1

Anlagenspiegel

Posten des Anlagevermögens

Anschaffungs-

kosten

31.12.2010

EUR

Zugänge des

Haushaltsjahres

EUR

Abgänge des

Haushaltsjahres

EUR

Umbuchungen

des

Haushaltsjahres

EUR

Zuschreibungen

des

Haushaltsjahres

EUR

Abschreibungen

des

Haushaltsjahres

EUR

Kumulierte

Abschreibungen

EUR

Buchwert

31.12.2011

EUR

Buchwert

31.12.2010

EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1.Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte 80 281,26 12 936,92 0,00 0,00 0,00 8 103,27 25 904,94 67 313,24 62 479,59

2.Geleistete Investitionszuwendungen 1 751 943,04 76 145,20 0,00 0,00 0,00 101 010,60 847 207,61 980 880,63 1 005 746,03

1 832 224,30 89 082,12 0,00 0,00 0,00 109 113,87 873 112,55 1 048 193,87 1 068 225,62
II. Sachanlagen

1.Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 17 620 309,28 581 608,37 857 697,08 440,10 0,00 7 948,21 18 790,07 17 325 870,60 17 609 467,42

2.Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken 23 497 705,54 0,00 82 333,93 63 321,09 0,00 466 204,14 7 794 605,72 15 684 086,97 16 119 355,02

3.Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. 61 937 687,75 3 302,55 926,00 1 126 739,41 0,00 1 625 673,85 30 354 397,74 32 712 405,97 33 208 963,86

4.Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 463 507,25 7 544,13 0,00 0,00 0,00 24 703,83 233 067,16 237 984,22 255 143,92

5.Andere Anlagen, Betriebs- Geschäftsausstattung 2 792 313,55 419 370,78 124 090,67 0,00 0,00 200 923,17 1 714 984,86 1 372 608,80 1 177 197,24

6.Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1 859 353,21 1 553 161,22 0,00 -1 190 500,60 0,00 0,00 0,00 2 222 013,83 1 859 353,21

108 170 876,58 2 564 987,05 1 065 047,68 0,00 0,00 2 325 453,20 40 115 845,55 69 554 970,39 70 229 480,67
III. Finanzanlagevermögen

1.Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.Beteiligungen 4 104 139,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 104 139,17 4 104 139,17
4.Ausleihungen an Untern. m. Beteiligungs-

verhältnis
79 099,25 0,00 -15 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 279,25 79 099,25

5.Wertpapiere des Anlagevermögens 16 934 716,27 5 282,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 939 998,63 16 934 716,27

4.Sonstige Ausleihungen 4 229 576,64 280 803,75 296 061,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4 214 319,16 4 229 576,64

25 347 531,33 286 086,11 280 241,23 0,00 0,00 0,00 0,00 25 321 736,21 25 347 531,33

Anlagevermögen Gesamt 135 350 632,21 2 940 155,28 1 345 288,91 0,00 0,00 2 434 567,07 40 988 958,10 95 924 900,47 96 645 237,62
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